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1. Instanz
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Aktenzeichen L 17 U 356/01
Datum 17.09.2003

3. Instanz

Datum -

I. Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des Sozialgerichts NÃ¼rnberg vom
15.10.2001 aufgehoben und die Klage abgewiesen.
II. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind nicht zu erstatten.
III. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Zwischen den Beteiligten ist streitig, ob der KlÃ¤ger aufgrund des Arbeitsunfalles
vom 22.05.1998 Anspruch auf GewÃ¤hrung einer Verletztenrente nach einer
Minderung der ErwerbsfÃ¤higkeit (MdE) von 20 vH Ã¼ber den Juli 1999 hinaus hat.

Der am 1946 geborene KlÃ¤ger erlitt am 22.05.1998 einen Arbeitsunfall. Bei
Ã�berprÃ¼fung von Rohrverlegearbeiten stolperte er Ã¼ber ein Kantholz, verlor
das Gleichgewicht und stÃ¼rzte rÃ¼ckwÃ¤rts in einen Rohrgraben. Dabei schlug er
mit dem Kopf und der rechten Schulter auf. Er verspÃ¼rte sofort Schmerzen im
RÃ¼cken und hatte fÃ¼r kurze Zeit eine GesichtsfeldeinschrÃ¤nkung des linken
Auges. Der Durchgangsarzt Dr.W. diagnostizierte eine LendenwirbelkÃ¶rper- (LWK) I-
Vorderkantenfraktur (Bericht vom 22.05.1998). Nach stationÃ¤rem Aufenthalt im
Krankenhaus N. , L. vom 22. bis 29.05.1998 war der KlÃ¤ger bis 27.12.1998
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arbeitsunfÃ¤hig krank.

Nach Einholung eines Gutachtens des Chirurgen Dr.S. vom 19.01.1999 erkannte die
Beklagte mit Bescheid vom 12.03.1999 den Unfall als Arbeitsunfall an und
gewÃ¤hrte im Rahmen einer GesamtvergÃ¼tung fÃ¼r die Zeit vom 28.12.1998 bis
31.07.1999 Verletztenrente nach einer MdE von 20 vH. Als Folgen des
Arbeitsunfalles anerkannte sie: Ein Teil der endgradigen BewegungseinschrÃ¤nkung
der WirbelsÃ¤ule sowie Verspannungen der RÃ¼ckenstreckmuskulatur am
Ã�bergang der Brust- zur LendenwirbelsÃ¤ule nach in leichter Keilform knÃ¶chern
fest durchbauten Bruch des 1.LWK. Nicht als Folgen des Arbeitsunfalles sah sie
Schulterbeschwerden rechts sowie Prellungen des rechten Arms und der rechten
Schulter an.

Der KlÃ¤ger klagte am 05.02.1999 Ã¼ber Schmerzen und eine
BewegungseinschrÃ¤nkung im Bereich der rechten Schulter. Am 01.08.1986 und
09.12.1986 hatte er bereits ArbeitsunfÃ¤lle (Prellungen des rechten
Schultergelenkes) erlitten. Die MdE hierfÃ¼r betrug jeweils weniger als 10 vH.

Am 15.07.1999 beantragte er eine Verletztenrente auf Dauer. Die Beklagte holte
ein Gutachten des Chirurgen Dr.L. vom 20.08.1999 ein. Dieser sah als Unfallfolgen
an: Statische Beschwerden im Bereich der LendenwirbelsÃ¤ule (LWS) mit
schmerzhafter, jedoch ausreichender Funktion des unteren Achsenorgans mit
Kompressionsfraktur der Deckplatte LWK I, zwischenzeitlich unter Deformierung
knÃ¶chern fest durchbaut bei nachweisbaren VerschleiÃ�erscheinungen. Die MdE
schÃ¤tzte er ab August 1999 auf 10 vH.

Mit Bescheid vom 18.02.2000 lehnte die Beklagte die GewÃ¤hrung einer
Verletztenrente nach Ablauf des GesamtvergÃ¼tungszeitraums ab. Im
anschlieÃ�enden Widerspruchsverfahren legte der KlÃ¤ger ein Gutachten des
OrthopÃ¤den Dr.M. (fÃ¼r eine Privatversicherung) vom 09.06.1999 vor. Dieser
bewertete die Beweglichkeit der BWS und LWS als mÃ¤Ã�iggradig eingeschrÃ¤nkt
und setzte eine MdE von 20 vH an. Mit Bescheid vom 26.04.2000 wies die Beklagte
den Widerspruch zurÃ¼ck, da die EinschÃ¤tzung der MdE mit unter 20 vH im
Einklang mit den fÃ¼r die gesetzliche Unfallversicherung entwickelten MdE-
ErfahrungssÃ¤tzen stehe.

Gegen diese Bescheide hat der KlÃ¤ger Klage zum Sozialgericht NÃ¼rnberg (SG)
erhoben und beantragt, ab August 2000 Rente nach einer MdE um 20 vH zu
gewÃ¤hren. Er hat vorgetragen, dass er vor dem Arbeitsunfall keine Beschwerden,
auch keine BewegungseinschrÃ¤nkungen, gehabt habe.

Das SG hat Gutachten der Chirurgen Dr.R. vom 31.08.2000/ 08.01.2001 und Dr.S.
vom 26.07.2001 / 18.08.2001 eingeholt. Dr.R. hat ausgefÃ¼hrt, es handele sich
nicht um einen folgenlos verheilten stabilen LWK-Bruch. Vielmehr bestehe eine
anhaltende BewegungseinschrÃ¤nkung des verletzten WirbelsÃ¤ulensegmentes.
Hinzu kÃ¤men hartnÃ¤ckige Schmerzsymptome, die zur stÃ¤ndigen Einnahme von
Schmerzmitteln zwingen wÃ¼rden. Die vor dem Unfall nicht bestehende Minderung
der GefÃ¼hlsempfindlichkeit beider oberer Oberschenkelabschnitte sei auch auf

                               2 / 6



 

den Unfall zurÃ¼ckzufÃ¼hren. Die MdE sei mit 20 vH gerechtfertigt. Diese
EinschÃ¤tzung vertrat auch Dr.S â�¦ Die Beklagte hat dem unter Vorlage
gutachtlicher Stellungnahmen des Chirurgen Dr.B. vom 06.11.2000 / 13.02.2001 /
19.09.2001 widersprochen. Dieser hat bemÃ¤ngelt, dass zu Unrecht
unfallunabhÃ¤ngige VerschleiÃ�erkrankungen in den Unfallzusammenhang gestellt
wÃ¼rden. Die Missempfindungen an der AuÃ�enseite des linken Oberschenkels
entsprÃ¤chen nicht dem Verletzungssegment. Die Beweglichkeit im
Verletzungsgebiet sei sogar als gÃ¼nstig zu bezeichnen. Eine MdE von 20 vH sei
nicht zu rechtfertigen.

Mit Urteil vom 15.10.2001 hat das SG NÃ¼rnberg die Beklagte verurteilt, dem
KlÃ¤ger Ã¼ber den 31.07.1999 hinaus Rente nach einer MdE um 20 vH zu
gewÃ¤hren. Es hat sich dabei im Wesentlichen auf die Gutachten der Chirurgen
Dr.R. und Dr.S. gestÃ¼tzt.

Hiergegen hat die Beklagte Berufung eingelegt und vorgetragen, Dr.S. habe zwar
eine Spondylosis deformans an der BWS als unfallfremde Erkrankung festgestellt. Er
habe aber unterlassen, die unfallbedingten FunktionseinschrÃ¤nkungen der
WirbelsÃ¤ule von den unfallfremden abzugrenzen. Dr.R. habe nicht diskutiert, ob
die BewegungseinschrÃ¤nkung der BWS im Unfallzusammenhang stehe oder auf
degenerative VerÃ¤nderungen zurÃ¼ckzufÃ¼hren sei. Ohne nÃ¤here
BegrÃ¼ndung habe er eine mÃ¤Ã�ige bis deutliche BewegungseinschrÃ¤nkung der
unteren BWS als Unfallfolge festgestellt. TatsÃ¤chlich liege als Unfallfolge lediglich
eine leichtgradige Keilverformung des 1.LWK ohne wesentliche Achsabknickung vor.
Die BewegungseinschrÃ¤nkung der oberen und mittleren BWS sowie die
Missempfindung an der AuÃ�enseite des linken Oberschenkels seien nicht
unfallbedingt. Eine MdE von 20 vH Ã¼ber den 31.07.1999 sei nicht begrÃ¼ndbar.

Der Senat hat eine ArbeitsunfÃ¤higkeitsauskunft der Barmer Ersatzkasse N. vom
20.12.2001, sowie die einschlÃ¤gigen RÃ¶ntgenaufnahmen zum Verfahren
beigezogen und Gutachten des OrthopÃ¤den Dr.W. vom 28.05.2002 und gemÃ¤Ã� 
Â§ 109 Sozialgerichtsgesetz (SGG) des OrthopÃ¤den Dr.M. vom 02.05.2002
eingeholt. Dr.W. hat die Schultergelenksbeschwerden ebenso wie die geringe
neurologische StÃ¶rung an den Oberschenkeln nicht den Unfallfolgen angelastet.
Die BewegungseinschrÃ¤nkung im relevanten BWS-LWS-Bereich sei gering- bis
mÃ¤Ã�iggradig, so dass eine MdE von 20 vH nicht vertretbar sei.

Dr.M. hat den Arbeitsunfall als alleinigen AuslÃ¶ser einer spÃ¤ter in leichter
Fehlstellung knÃ¶chern fest verheilten Fraktur des 1.LWK ohne bleibenden
erheblichen funktionellen Verlust und ohne nachweisbare neurologische AusfÃ¤lle
angesehen. Im Bereich des SchultergÃ¼rtels sei keine frische Verletzung bzw.
wesentliche GesundheitsstÃ¶rung nachweisbar. Die MdE sei seit August 1999 mit
10 vH zu bewerten.

Der KlÃ¤ger hat vorgetragen, Dr.M. habe in einem Gutachten 1999 bei Vorliegen
nahezu identischer Untersuchungsergebnisse eine MdE von 20 vH wegen
GesundheitsstÃ¶rungen an der LWS angenommen. AuÃ�erdem sei er am
14.05.2003 wegen kompletten Sehnenrisses von Dr.E. an der rechten Schulter
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operiert worden. Nach dessen Auffassung habe die Kernspintomographie vom
24.11.1999 eine bereits eingerissene Sehne gezeigt. Dieser Einriss sei nicht durch
eine RÃ¶ntgenaufnahme feststellbar gewesen.

Die Beklagte beantragt, das Urteil des SG NÃ¼rnberg vom 15.10.2001 aufzuheben
und die Klage abzuweisen.

Der KlÃ¤ger beantragt, die Berufung der Beklagten gegen das Urteil des SG
NÃ¼rnberg vom 15.10.2001 zurÃ¼ckzuweisen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird ergÃ¤nzend auf den Inhalt der beigezogenen
Verwaltungsakte, der Gerichtsakten erster und zweiter Instanz, der Archivakten des
SG NÃ¼rnberg (S 6/U 209 und 242/2000), der Schwerbehindertenakte des AVF
NÃ¼rnberg sowie der Krankheitsakten des Krankenhauses NÃ¼rberger Land Bezug
genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die form- und fristgerecht eingelegte Berufung der Beklagten ist zulÃ¤ssig und auch
begrÃ¼ndet.

Im Gegensatz zur Auffassung des SG gelangt der Senat zu der Ã�berzeugung, dass
der KlÃ¤ger Ã¼ber den Juli 1999 hinaus keinen Anspruch auf GewÃ¤hrung einer
Verletztenrente hat. Die Voraussetzungen hierfÃ¼r liegen nicht vor.

Ein Anspruch auf Verletztenrente setzt nach Â§ 56 Abs 1 Satz 1 Siebtes Buch
Sozialgesetzbuch (SGB VII) voraus, dass die ErwerbsfÃ¤higkeit des KlÃ¤gers um
wenigstens 20 vH gemindert ist. Voraussetzung dafÃ¼r, dass eine
GesundheitsstÃ¶rung als Folge eines Arbeitsunfalles anerkannt werden kann, ist,
dass zwischen der unfallbringenden versicherten TÃ¤tigkeit und dem Unfall sowie
dem Unfall und der GesundheitsstÃ¶rung ein ursÃ¤chlicher Zusammenhang
besteht. Ein ursÃ¤chlicher Zusammenhang liegt nach dem in der gesetzlichen
Unfallversicherung geltenden KausalitÃ¤tsbegriff nur dann vor, wenn das
Unfallereignis mit Wahrscheinlichkeit wesentlich die Entstehung oder
Verschlimmerung eines Gesundheitsschadens bewirkt hat (BSGE 1, 72, 76; 12, 242,
245; 38, 127, 129; Bereiter-Hahn/Mehrtens, Gesetzl. Unfallversicherung, 5.Auflage, 
Â§ 8 SGB VII Anm 4).

In WÃ¼rdigung der AusfÃ¼hrungen der SachverstÃ¤ndigen Dr.W. (Gutachten vom
28.05.2002), Dr.M. (Gutachten vom 02.05.2003) und weitgehend auch Dr.L. ,
dessen im Verwaltungsverfahren erstelltes Gutachten vom 11.08.1999 in diesem
Rechtsstreit verwendet werden kann (BSG Nr 66 zu Â§ 128 SGG), geht der Senat
davon aus, dass der KlÃ¤ger anlÃ¤sslich des Unfallereignisses vom 22.05.1998
einen Deckplattenbruch mit Vorderkantenbruch des 1.LWK erlitten hat. Der stabil
verheilte, in leichter Keilwirbelfehlform konsolidierte Bruch rechtfertigt keine MdE
um 20 vH. Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme ist der Senat auch davon
Ã¼berzeugt, dass die weiteren vom KlÃ¤ger geltend gemachten
GesundheitsstÃ¶rungen an der rechten Schulter, an der WirbelsÃ¤ule und an den
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Oberschenkeln nicht mit Wahrscheinlichkeit ursÃ¤chlich duch das Unfallereignis
herbeigefÃ¼hrt worden sind.

Alle Gutachter sind sich darin einig, dass unfallbedingt eine leichtgradige
Wirbelverformung des 1.LWK vorliegt. Die WirbelkÃ¶rperfraktur ist stabil ausgeheilt.
Dies beweisen die Funktionsaufnahmen der LWS bei maximaler Vor- und
RÃ¼ckneigung. Auf diesen Funktionsaufnahmen ist â�� wie Dr.W. Ã¼berzeugend
ausfÃ¼hrt â�� keine Verschiebung des 1.LWK gegenÃ¼ber den angrenzenden
WirbelkÃ¶rpern BWK 12 bzw LWK 2 nachweisbar. Der Unfall hat daher nur eine
mÃ¤Ã�ige ventrale Kompression des 1.LWK hinterlassen. Die Hinterkante ist nicht
verletzt, eine erhebliche statische DeformitÃ¤t ist nicht nachweisbar.

Ein ursÃ¤chlicher Zusammenhang zwischen dem Unfallereignis und den
Schultergelenksbeschwerden rechts ist dagegen nicht wahrscheinlich. Diese
Beschwerden gehen eindeutig auf degenerative VerschleiÃ�erscheinungen des
Schultergelenkes, des Schultereckgelenkes und der Schultergelenkskapsel
zurÃ¼ck. Nicht zuletzt wird dies dadurch unter Beweis gestellt, dass der KlÃ¤ger
erstmals am 05.02.1999, also mehr als acht Monate nach dem Unfallereignis,
Beschwerden an der rechten Schulter geltend machte. Ebenso kann der Abriss der
Sehne an der rechten Schulter nach den Feststellungen des Dr.W. und des Dr.S.
nicht auf das Unfallereignis vom 22.05.1998 zurÃ¼ckgefÃ¼hrt werden. In den
Aufzeichnungen des erstbehandelnden Krankenhauses NÃ¼rnberger Land finden
sich auch keine Angaben Ã¼ber Schulterverletzungen bzw. -beschwerden aufgrund
des Arbeitsunfalls von 1998 (Schreiben vom 19.01.2000).

Auch die BewegungseinschrÃ¤nkung der unteren BWS und oberen LWS kann nach
den Ã¼berzeugenden AusfÃ¼hrungen des Dr.R. und des Dr.S. nicht auf den
Arbeitsunfall zurÃ¼ckgefÃ¼hrt werden. Die gemessenen
BewegungseinschrÃ¤nkungen sind gering- bis mÃ¤Ã�iggradig und haben keinen
Krankheitswert.

Sensible AusfÃ¤lle in den unteren ExtremitÃ¤ten waren bei den Untersuchungen
durch Dr.L. und Dr.W. nicht nachweisbar. Sie ergeben sich auch nicht aus den
berufsgenossenschaftlichen Unterlagen. Lediglich Dr.R. spricht von einem
gelegentlichen PelzigkeitsgefÃ¼hl an der Vorderseite beider Oberschenkel. Den
grob neurologischen Befund bei der Untersuchung beider Beine hat er als normal
angegeben. Auch Dr.S. beschreibt in seinem neurologischen Befund lediglich eine
geringgradige SensibilitÃ¤tsstÃ¶rung an der AuÃ�enseite des linken Oberschenkels.
Diese StÃ¶rungen verusachen aber keine Funktions- und
BelastungseinschrÃ¤nkungen. Sie kÃ¶nnen nicht den Unfallfolgen angelastet
werden, da sie nicht dem Verletzungssegment entsprechen.

FÃ¼r die Festsetzung der MdE ist daher allein von dem stabil in leichter Fehlform
verheilten Bruch des 1.LWK auszugehen. Eine hÃ¶here MdE als 10 vH ist fÃ¼r diese
unfallbedingte GesundheitsstÃ¶rung des KlÃ¤gers nicht vertretbar.

Kriterien fÃ¼r die EinschÃ¤tzung der MdE nach einer WirbelsÃ¤ulenverletzung sind
stabile oder instabile Ausheilung, Achsenabweichung, ungenÃ¼gende
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WiederertÃ¼chtigung der WirbelsÃ¤ulen-Haltemuskulatur sowie unterschiedliche
Grade der Bandscheibenbeteiligung (SchÃ¶nberger aaO, S 499, 500). Ein stabil
ausgeheilter WirbelkÃ¶rperbruch mit Bandscheibenbeteiligung wird dabei mit einer
MdE von unter 10 vH, bei statisch wirksamem Achsenknick mit 10 bis 20 vH und bei
instabiler Ausheilung mit 20 vH bewertet (SchÃ¶nberger aaO, S 500). Bei dem
KlÃ¤ger liegt eindeutig eine stabile Ausheilung vor. Eine Achsabweichung ist erst
bei einem Knickwinkel von 15-20Â° als erheblich anzusehen. Dies ist bei dem
KlÃ¤ger aber nicht der Fall, da der Knickwinkel des verletzten 1.LWK, wie man den
RÃ¶ntgenaufnahmen entnehmen kann, nur 8Â° betrÃ¤gt. Bei der WirbelsÃ¤ulen-
Haltemuskulatur kann man keine wesentliche Atrophie der RÃ¼ckenmuskulatur
feststellen. MuskelverhÃ¤rtungen iS von Myogelosen sind nicht erkennbar. Beim
KlÃ¤ger liegt zwar eine Bandscheibenbeteiligung vor. Es lÃ¤sst sich
rÃ¶ntgenologisch aber nur eine beginnende, geringgradige
Bandscheibenminderung im Segment TH 12/L 1 nachweisen, ohne
Kompressionserscheinungen auf RÃ¼ckenmark oder Spinalnerv TH 12. Die
unfallbedingte GesundheitsstÃ¶rung des KlÃ¤gers ist daher mit einer MdE von unter
10 vH zu bewerten. Diese Bewertung entspricht den Erfahrungswerten im
Schrifttum (Rompe/ErlenkÃ¤mper, Begutachtung der Haltungs- und
Bewegungsorgane). Danach sind stabil verheilte WirbelbrÃ¼che im zweiten Jahr mit
einer MdE von 0 bis 10 vH einzustufen. Die SchÃ¤tzung des Dr.M. in seinem
Gutachten fÃ¼r eine Privatversicherung vom 09.06.1999 kann der Bewertung nicht
zugrunde gelegt werden, da sie mit den in der gesetzlichen Unfallversicherung
entwickelten MaÃ�stÃ¤ben nicht in Einklang steht.

Den Beurteilungen der Dres R. und S. kann nicht gefolgt werden, da zum einen
unfallbedingte neurologische Symptome nicht nachweisbar sind und zum anderen
stabil ausgeheilte WirbelkÃ¶rperbrÃ¼che mit statisch unbedeutender DeformitÃ¤t
vorliegen.

Nach alledem hat der KlÃ¤ger keinen Anspruch auf GewÃ¤hrung einer
Verletztenrente nach einer MdE von 20 vH. Es steht ihm auch keine sog.
StÃ¼tzrente zu, da die MdE aufgrund erlittener ArbeitsunfÃ¤lle vom 01.08. und
09.12.1986 jeweils weniger als 10 vH betrÃ¤gt. Das Urteil des SG NÃ¼rnberg vom
15.10.2001 war daher aufzuheben und die Klage abzuweisen.

GrÃ¼nde fÃ¼r die Zulassung der Revision nach Â§ 160 Abs 2 Nrn 1 und 2 SGG
liegen nicht vor.

Erstellt am: 08.12.2003

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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